
Allgemeinverfügung
der Stadt Mönchengladbach

vom 3. April 2020 zur
Aufhebung der nachfolgend
aufgeführten Verfügungen

- Allgemeinverfügung der Stadt Mön-
chengladbach vom 12.3.2020 zum Ver-
bot von Veranstaltungen mit mehr als
1000 erwarteten Besuchern / Teilneh-
mern zur Verhütung einer Verbreitung
des Coronavirus SARS-CoV-2 nach
dem Gesetz zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten.

- Allgemeinverfügung der Stadt Mön-
chengladbach vom 16.3.2020 zum
Zwecke der Verhütung und Bekämp-
fung der Ausbreitung des Coronavirus
SARS-CoV-2.

- Allgemeinverfügung der Stadt Mön-
chengladbach vom 16.3.2020 zu Be-
suchseinschränkungen für voll statio -
näre Pflegeeinrichtungen und Ein -
richtungen der Eingliederungshilfe, in
denen besonders schutzbedürftige Per-
sonen leben sowie für anbieterverant-
wortete Wohngemeinschaften im Sinne
des § 24 Abs. 3–5 Wohn- und Teil habe -
gesetz.

- Allgemeinverfügung der Stadt Mön-
chengladbach vom 18.3.2020 zum
Zwecke der Verhütung und Bekämp-
fung der Ausbreitung des Coronavirus
SARS-CoV-2.

Begründung:

Rechtsgrundlagen für die getroffenen
Anordnungen in den vorstehenden All -
gemeinverfügungen waren die §§ 16 Abs.
1 Satz 1 und 28 Abs. 1 Satz 2 des Geset-
zes zur Verhütung und Bekämpfung von
Infektionskrankheiten beim Menschen (In-
fektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20.7.
2000 (BGBl. I. Seite 1045), § 35 Satz 2 des

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das
Land Nordrhein Westfalen vom 12.11.1999
(GV NRW Seite 602) sowie die Erlasse des
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein Westfalen
vom 10.3.2020, 15.3.2020 und 17.3.2020.

Am 22.3.2020 wurde aufgrund der §§ 32
und 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Infektions-
schutzgesetzes sowie des § 10 der Ver-
ordnung zur Regelung von Zuständigkeiten
nach dem Infektionsschutzgesetz vom
28.11.2000 (GV NRW Seite 701), der durch
Artikel 3 der Verordnung vom 21.1.2017
(GV NRW Seite 219) geändert worden ist,
die Verordnung zum Schutz vor Neu -
infizierungen mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung)
erlassen.
Sämtliche Anordnungen der vorstehend
benannten Allgemeinverfügungen werden
nun auch durch die am 23.3.2020 in Kraft
getretene Coronaschutzverordnung ge -
regelt.

Um eine einheitliche Rechtslage zu er -
reichen und damit sowohl die Akzeptanz
der Regelungen in der Bevölkerung zu
erhöhen als auch die Umsetzbarkeit im
Vollzug zu erleichtern, werden hiermit die
Allgemeinverfügungen der Stadt Mön-
chengladbach mit deckungsgleichen oder
überschneidenden Regelungsbereichen auf -
gehoben.
Diese Bereinigung der örtlichen Rechts -
lage dient der Klarheit der Regelungs -
inhalte und der Stärkung der Appell -
funktion der Coronaschutzverordnung, was
aus Gründen des weiterhin erforderlichen
konsequenten Kontaktminimierungsgebo-
tes erforderlich ist.

Der Widerruf der Allgemeinverfügungen
vom 12.3.-, 16.3.- und 18.3.2020 erfolgt
auf der Grundlage des § 49 Abs. 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz NRW und aufgrund
des Erlasses des Ministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom
1. April 2020.

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage
nach der öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft (§ 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungs -
verfahrensgesetz NRW).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage erhoben werden. Die Klage ist
beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bas -
tionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich
oder mündlich zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle ein-
zureichen.

Die Klage kann auch durch Übertragung
eines elektronischen Dokuments an die
elektronische Poststelle des Gerichts erho-
ben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur der
verantwortenden Person versehen sein
oder von der verantwortenden Person
signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Abs. 4 VwGO ein-
gereicht werden. Die für die Übermittlung
und Bearbeitung geeigneten technischen
Rahmenbedingungen bestimmen sich
nach näherer Maßgabe der Verordnung
über die technischen Rahmenbedingungen
des elektronischen Rechtsverkehrs und
über das besondere elektronische Be -
hördenpostfach (Elektronischer Rechtsver-
kehr Verordnung - ERVV) vom 24.11.2017
(BGBl. I. Seite 3903).

Weitere Informationen enthält die Internet-
seite www.justiz.de

Mönchengladbach, den 3.4.2020

Hans-Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister 
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